
5. ersucht den Generalsekretär fl14IIerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Thgung einen 
Bericht Ober die Durcbfllbrung dieser Resolution vorzulegen; 

6. beschUeßt. den Punkt 'Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
vorll\ufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

93. plenarsttzung 
20. Dezember 1994 

49n42. Neue Agenda der Vereinten Nationen fIir die 
Entwicklnng Afrikas In den uoonzlger Jahren 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451200 und 45/253 
vom 21. Dezember 1990. die sich utIt Rohstoffen beziehungs
weise mit der Programmplanung befassen und in denen die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine 
der fOnf Gesamtprioritäten im mittelfristigen Plan fIIr den 
Zeitraum 1992-1997'" bezeichnet wird. 

in Bekri;ifligung ihrer Resolution 461151 vom 18. Dezember 
1991. deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten Nationen 
fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren enthält, 

sowie in Bekr4fllgung ihrer Resolution 48/214 vom 
23. Dezember 1993 Ober die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren, 

eingedenk dessen. daß die afrikanischen Länder ihre 
VoIkswirtschaften. insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen. mit dem Ziel, die afrikaniscben Produktions-. 
Verteilungs- und Vennarktungssysteme zu modernisieren. die 
Produktivität zu steigern und trotz der fortbestehenden 
Instabilität der Preisc zahlreicher Grundstoffe, der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen VoIkswirtschaften. der schweren Belastung durch die 
Schulden und den Schuldendienst und der sich daraus fIIr die 
afrikanischen Volkswirtschaften ergebenden schwerwiegenden 
Beschränkungen die afrikanischen Ausfuhrerillse zu stabilisie
ren und zu erhöhen. 

mit Besorgnis feststellend. daß sich die afrikanischen 
Staaten bei ihren Bemühungen. sich zu ihrem Nutzen am 
Welthandel zu beteiligen, nach wie vor wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gegenOhersehen und daß zahlreiche Länder. 
insbesondere in Afrika, im Hinblick auf ihre Exporterillse von 
einer begrenzten Anzahl von Rohstoffen abhlingig sind, 

in der Erwllgung. daß in Anbetracht insbesondere des 
Abschlusses der Verhandlungen im Rahmen der Uruguay
Runde bei der Diversifizierung der Volkswirtschaften dieser 
Länder weitere Fortschritte erzielt werden müssen und daß die 
internationale Gemeinscbaft die afrikanischen Länder bei ihren 
Bemühungen um die Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften 
unterstOtzen muß, damit sie aus der Umsetzung der Uruguay
Runde vollen Nutzen ziehen können. 

betonend. daß Diversifizierungsprojekten in afrikanischen 
Ländern. insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländern. der Zugang zu bilateraler und multilateraler Fi
nanzierung und zu teehnischer Zusammenarbeit, namentlich 
auch zur SOd-SOd-Zusammeoarbeit, erleichtert werden muß. 

'" OJfId$lks ProtoIcoU tkr Generalversammlung, S~ste 
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in Anerkennung der positiven Auswirkungen der betdlcht
lichen MittelzutlOsse an Afrika im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die Initiative 
des Privatsektors bei der Benennung und Einleitung von 
bestandfilhigen Diversifizierungsprojekten und bei der 
Programmdurcbfllbrung zu spielen hat, 

in Bekrllftlgung der in den Ziffern 29 und 30 der Nenen 
Agenda entbaltenen Verpflichlung zu MittelzutlOsseo, ein
schließlich privater Direktinvestitionen. und der wichtigen 
Rolle, die sie bei bestandfllhigen Diversifizierungsprojekten 
spielen. 

Ke1lfl11lis nehmend von den Operationen des zweiten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds fIIr Rohstoffe sowie 
Kenntnis nchmend von den jOngsten diesbezüglichen in
itiativen und Erörterungen, welche die Aktivierung eines 'Ibils 
der Mittel des ersten Schalters ermöglichen sollen, mit dem 
Ziel. Maßnahmen zur Entwicklung des Rohstoffmarkts zu 
unters1lltzen. 

eingedenk der laufenden Verhandlungen Ober die Wieder
aufflllIung des im Rahmen der AfrikanIschen Enlwicklungs
bank bestehenden Afrikanischen Entwicklungsfonds. 

feststellend, daß der Gemeinsame Fonds fOr Rohstoffe im 
Rahmen seiner UntclstOtzUllg fIIr die Entwicklung Projekten 
der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen 
Brzeuger-lExportlllnder höchsten Vorrang einräumt, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel fIIr eine bestendfllhige Entwicklung autbringen utits
sen, unler anderem durch Politiken zur Förderung der heimi
schen Spartätigkeit, verbesserte und leicht zugllngliche 
Bankeinrichlungen und die weitere Verbesserung der her
kömm1ichen Praktiken der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Ke1lfl11lis nehmend von dem Bericht der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Ober die 
Notwendigkeit und DurchfOhrbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe und über 
Probleme im ZUS8mmeabang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften. insbesondere die Schaffung 
eines Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe .... 

1. bekri;ifligt die hohe Pri.orität. die im mittelfristigen Plan 
fIIr den Zeitraum 1992-1997 der wirtschaftlichen Gesundung 
und Entwicklung Afrikas beigemessen wird, insbesondere 
auch der wirksamen Umsetzung der im Programm 45"" 
beschriebenen Neuen Agenda der Vereinten Nationen fOr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren; 

2. legt allen Organen. Organisationen und Programmen 
der Vereinten Nationen eindringlich nahe. die Prioritäten der 
Neuen Agenda in ihr Mandat einzubeziehen, fIIr ihre Umse\
zung ausreichende Mittel zuzuweisen und die Nutzung der 
vorhandenen Mittel weiler zu verbessern; 

3. empfiehlt. daß interessierten afrikanischen UIndem im 
Rahmen der Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten geholfen wird, 
die Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Neuen Agenda unternommenen Maßnahmen zu überwa
chen und die Mitwirkung von Gruppen auf Gemeinwesen
eben.e, insbesondere von Frauen, sicherzustellen; 

,,, Siehe Al48/33S und Add.1 und 2. 
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4. fordert die internationale Gemeinschaft erneut mif, 
ihren Verantwortlichkeiten und· Verpflichtungen nach der 
Neuen Agenda tatkrIlftig nachzukommen, damit den An
strengungen Afrikas eine volle und spUrhare UnterstOtzung 
zuteil wird; 

5. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen, die Em
pt1ingerländer und die GebeIländer nachdrllckllch mif, bei der 
Konzipierung, Ausgestaltung und Durchft1hrung von Struktur-
8D)lAl!S'mgspolitiken in Afrika besonderes Augenmerk auf die 
Beseitigung der Armut und auf die Bewältigung der sozialen 
Auswirkungen dieser Politiken zu legen und sich dabei VOlIIID
gig auf öffentliche Investitionen, Fmanzreformen, Reformen 
der öffentlichen Unternehmen, die Ausweitung der Exporte 
und eine effiziente öffentliche Verwaltung zu konzentrieren; 

6. bekr4ftigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur 
Förderung der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirt
schaften; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Lücken zu 
schließen, die bei der Bereitstellung von Mitteln filr die 
Diversifizierung damit zusammenbiingender Aktivitliten in 
Afrika gegebenenfalls bestehen; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrilc1dich 
mif, die Mitte1zut1i1sse nach Afrika zu erhöhen, da diese filr die 
Neubelehung des Wachstums und filr eine hestandfäbige 
Entwicklung der afrikanischen Volkswlrtschaften, die wirk
S8JDC UnterstOtzung der politischen und wirtschaft1ichen 
Reformen, die zahlreiche afrikanische Länder zur Zeit durch
fIIhren, und die Ahfederung nachteiliger sozialer Auswirkun
gen unerläßlich sind; 

9. bekriJftigt die in den Zlft'ern 23 bis 28 der Neuen 
Agenda enthaltenen Empfehlungen in bezog auf das Schul
denprohlem Afrikas und hinet die internationale Gemeinschaft 
in diesem Zusammenhang, sich utit der Auslnndsverschul
dungskrlse Afrikas und den Schuldenproblemen der afrika
nischen Länder zu befassen und dabei den Vorscblng der 
Einberufung einer internationalen Konferenz iIher die Ans
lnndsverschuldung Afrikas auch weiterhin ernsthaft in Erwä
gung zu ziehen; 

10. fordert die Staaten, die sich erneut verpflichtet haben, 
die international vereinhatten Ziele zu verwirldichen, nämlich 
0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts filr die öffentliche 
Entwicklungsbilfe und 0,15 Prozent filr die am wenigsten 
entwickelten Länder aufzuwenden, nachdrilckllch mif, den von 
ihnen in dieser Hinsicht eingegangenen Verpflichtungen so 
bald wie möglich nachzukommen, und fotdert alle Staaten 
nachdrücklich auf, ein besseres Umfeld filr die Verwirklichung 
der als notwendig emchteten Anhehung des Fmanzmittel
zuflusses an Afrika um real vier Prozent pro Jahr zu schaffen, 
wie in Zlft'er 29 der Neuen Agenda ausgefilhrt; 

11. anerkennt die dringende Notwendigkeit, auf die 
konkreten wlrtschaftlichen Prohleme einzugehen, denen sich 
die afrikanischen Staaten bei ihren Bemühungen um die 
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften und ihrer Grundstoffe 
gegenühersehen, sowie auf die Schwierigkeiten, auf die sic bei 
der in Inanspruchnahme der im Rahmen der internationalen 
Organisationen bereits bestehenden FllIlI11ZD1echanismen 
stoßen; 

12. bittet die Staaten, die sich an dem im Rahmen der 
Afrikanischen Entwicklungshank bestehenden Afrikanischen 
Entwicklungsfonds beteiligen, der Diversifizierung der 
afrikanischen Rohstoffe besondere Beaclnung zu schenken, 

damit dieser Prozeß beschleunigt wird, und bittet sie, umge
hend die Bereitstellung eines angemessenen ersten Sonder
heitrags zur Fmanzierung der Vorhereitungsphase von 
Rohstoffdiversifizierungsprojekten und -prognunmen in 
afrilgmischen Uindem in Erwägung zu ziehen; 

13. bittet die entsprechenden multilateralen Institutionen, 
der filr die Rohstoffdiversi6zierung in Afrika bestimmten Hilfe 
hohe Prioritlit einzuriiumen, insbeaondere in der Vorherei
tungsphase solcher Projekte, unter Berflcksichtigung der 
Dringlichkeit der Angelegenheit; 

14. fordert die entwickelten Länder nachdrilckllch mif, die 
Anstrengungen der afrikanischen Länder im Hinblick auf die 
Diversifizierung ihrer Rohstoffe auch weiterldn zu unter
stIItzen, indem sie ihnen unter anderem technische und 
finanzieUe Hilfe filr die Vorhereitungsphase ihrer Rohstoff
diversifizierungsprogramme gewähren; 

15. ermutigt die afrikanischen Länder erneut, im Zu
sammenhang mit der Aufstellung neuer Fmanzierungsrege
lungen zur Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe im 
Einklang mit Resolution 48/214 der Generalversammlung 
nationale Diversifizierungsrilte einzusetzen; 

16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Interinstitutionelle Arbeitsgruppe filr die Umsetzung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fIIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren der Behandlung der Di
versifizierung der afrikanischom Volkswlrtschaften und der 
Koordinierung der Aktivitllten der zuständigen Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet hohe Prioritlit einräumt, und bittet die Arbeits
gruppe, der Afrikanischen Entwicklungshank in Fragen 
betreffend die Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe 
Bero1llngsdienste zur Verfllgung zu stellen; 

17. bittet den Verwaltungsrat des GwwinS8JD1I1J Fonds filr 
Rohstoffe, bei der PrIIfung der weiteren Aktivitliten des Fonds 

a) im Rahmen seiner Untersliltzung filr die Entwicklung 
von Rohstoffen die besonderen Bedilrfnisse der afrikanischen 
Länder zu herilcksichtigen, die im Hinblick auf ihre Export
erlöse in hohem Maße von einer kleinen Anzahl von Roh
stoffen ahbiingig sind; 

b) Untersti1tzungsmnalunen,namentlichDurchf1lhrbar.. 
keitsstudien, zur Diversifizierung ihres Exportsektors zu 
erwägen; 

c) praktische Möglichkeiten und angemessene Mittel zu 
erwägen, um den Zugang zur Finanzierung von VOlbeIeitemIen 
Studien filr Diversifizierungspjekte in Afrika zu ermöglichen 
und zu erleichtern, so auch Uber regionale und subregionale 
Stellen; 

18. bittet die Gruppe der Afrikanischen Entwicklungs
hank, einen Katalog von Kriterien filr die Ermittlung von 
Diversifizierungsjekten auszuarbeiten und nach Bedarf jede 
sonstige Hilfe zu gewllbren; 

19. bittet die Geberlllnder, in ihren bilateralen Hillli
protirammen auch weiterhin das Hauptgewicht auf die Di
versifizierung der afrikanischen Volkswlrtschaften, ins
besondere der Rohstoffe, zu legen; 

20. fordert die afrikanischen Länder nachdrllc1dich mif, 
ihre BemUhungen zur Verbesserung des Investition-klimas 
fortzusetzen, und fotdert die Geherländer nachdrUcklich auf, 
diese Bemilhungen unter anderem dadurch zu unterstIItzen, 
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daß sie vermehrte UnterstillzuDg fiIr die Erschließung der 
Humanressourcen und den Wiederaufbau und die Entwicklung 
der sozialen und wirtscbaftlichen Infrastruktur gewilbren; 

21. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
auf ihrer filDfzil!llteD. 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fIIhrung dieser Resolution vorzulegen: 

22. beschließt. in die vorlllufige 'IlIgesordmmg ihrer 
fllnfLigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Umsetztmg der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Iahren" mri'znnehmen; 

94. Plenanit.vmg 
23. Detember 1994 

411/143. FInanz!. der Vereinten Nationen 

DIe Generalverstl11ll1llung. 

unter Hinweis auf Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

mlt tkm Ausdruck ihm' tiefen Besorgnis Ober die Fmanzla
ge der Organisation, 

in Anbetracht der von den Mitgliedstaaten wllhrend der 
Generaldehatte zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Ober 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. die unter 
anderem dadurch entstanden sind, daß die MitgJiedstaaten ihre 
finanziellen VeIpflich!nngen der Organisation gegenOber nicht 
rechtzeitig und vollstllndig erftIllt haben, 

Ke1l1lt1lis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationenm und von seiner am 
12. Oktober 1994 vor der Generalversammlung abge~n 
Brklllrung Ober die preldire Finanzlage der Organisation .... 

sowie in Anbetracht der von den Mitgliedataaten in! 
Verlauf der Plenarsitzung bei der Behandlung der Finanzlage 
der Organisation unter Punkt 10 der 'Thgesordnnng ihrer 
neunundvierzigaten 'Thgnng geiiußerten Anaichten, 

sich bewl!fJt, wie wichtig und dringlich es ist, der Organisa
tion eine tragflIhige finanzielle Baaia zu sichern. 

sich ebetifalls b~t. daß die Lösung der ernsten Finanzla
ge der Organisation politische Mallnabmen erfordert, 

in BekriIftlgung der Rolle des F!Inften Ausschusses der 
Generalversammlung in bezog auf Haushalts- und Finanz
angelegenheiten und der Wichtigkeit dessen, daß alles getan 
wird, um eine möglichst breite Einigung in! EinIdanIl mit der 
in! FIInften Ausschuß festgelegten Praxis und in Uberein
stimmung mit Versammlungssesolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 herbeizuf!lbren. 

1. beschlltlfJt. zusilIzliche Maßnahmen zu prüfen, die eine 
solide und tragflIhige finanzielle Baaia fiIr die Organisation 
gewllbr1eisten sollen; 

2. beschlltIfJt ~ zu diesem Zweck eine hochran
gige. allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe unter 
dem '&:si1z des PrIIsidenten der Generalversammbmg und mit 
zwei atellvertretenden Vorsitzenden einzurichten; 

1$1 0jfIde/ks ProJokoll der ~ NBU1IU1IdvIerzIgste 
T_ &!/kJ", 1 (A14911). 

'" SIehe 0.fJIcIal1hcmds oftllll Genel'lll AssembIy. Forty-ninIh SessIon, 
PImtJrj Me8Ifngs. 2S. Si1zung, und Korrigendum. 

3. ersucht die hochrangige Arbeitsgruppe, der General
versammlung Ober den F!Inften Ausschuß einen Bericht Ober 
den ·Stand ihrer Arbeit, bei der m!lglichst breite Einigung 
herbeigef!lhrt worden sein soll, zur PrDfung vor dem Ende 
ihrer neunund'Vierzil!llteD. 'Thgnng vorzulegen. 

94. Plenanit.vmg 
23. Dezember 1994 

411/215. Unterstiltmng bei der MInendlumuug 

Die Generalvel'Sll1llllÜung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn zur UnterstIItz!mg 
bei der Minenrllumung. die am 19. Oktober 1!193 ohne 
Abstimnnmg verabschiedet wurde, 

in Bekr4ftlsung ihrer tiefen Besorgnis Ober daa enorme 
humsoitlIre Problem, daa ilnrch daa Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen 
verursacht wird, die ernsthafte und langfristige soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen fiIr die Bevölkerung verminter 
Länder mit sich bringen und ein Hindernis fiIr die R!lclckebr 
von Fl!Ichtlingen und anderen Vertriebenen, fiIr humanitIIre 
Hilfsmaßnabmen und fiIr den Wiederaufbau und die wirt
scbaftliche Entwicklung sowie fiIr die Wiederherstellung 
normaler sozialer Verhliltnisse darstellen, 

mlt tkm Ausdruck hlJchster Beunruhlgung über die stIIndig 
wachsende Zahl von Minen und anderen nicht zur Wirkung 
gelangten Vonichtungen infolge von bewaffneten Konflikten, 

zutiefst besorgt darlIber. daß die Anzahl der jedes Iahr 
gelegten Minen die Zahl der Minen, die ionerhalb des gleichen 
Zeitraums geräumt werden können, exponentiell !lbersteigt, 
und lIbeJ:zeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Verstllrkung der Minenriiumbemöhungen der internationalen 
Gemeinschaft, 

in der ErwIJsung. daß es notwendig ist, gegebenenfalls die 
Orte aufzuzeichnen. an denen Minen gelegt worden sind, 

mlt tkm erneutenAusdruck Ihrer Bes/f.lr:oIIIg Ober die groBe 
Zahl der Minenopfer. insbesondere unter der Zivilbevölkerung, 
und in diesem Znsammenhang Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1994/94 der Menschenrechtskommission vom 
9. März 1994 Ober die Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf daa Leben von Kindern .... 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wirkung gelangte Vonichtungen fiIr die 
Sicherheit, die Gesundheit und daa Leben des an humanitären, 
friedensichernden und Wiederaufbauprogr mitwir
kenden Personals darstellen, 

diesbez!lglich verweisend auf ihre Resolution 4sn9 vom 
16. Dezember 1993 zu dem Übereinkommen Ober daa Verbot 
oder die Beschrilnkung des Einsatms bestimmter konventio
neller Waffen, die !IbermlIßige Ver1etzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können"·. und darauf. daß der Ge
neralsekretlir eine Konferenz zur ÜberprIIfung und Ab
IIndernng dieses Übereinkommens einberufen hat, unter 
besonderer Ber!lcksichtigung der Arbeit der Gruppe von 
Regierungsaachverstlindigen, die derzeit mit den Vorbereitun-

.. , SIehe 0.fJIcIal Records of tIIII EcoJ/omIc und SocIaI CtnmcJ/, Il194. 
Supplement No. 4 und Korrigeudum (B/1994/24 und Kmr.l). Kap. n. Ab
scImInA. 

... SIehe T718 UnIkd NtJIions DIstmnament YetJTbook, VoL S: 19S0 
(V_uebung der V_ NeIionen. Best.-Nr. E.8!JX.4), Anhang vn. 




